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Amtliche
Bekanntmachung
LKZ Nr. 47 vom 25.02.2017

Satzung der Stadt Ludwigsburg über die förmli-
che Festlegung des Sanierungsgebietes „Zentrale
Innenstadt-Entwicklung Ludwigsburg (ZIEL)“
Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 4 Abs. 1
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der je-
weils gültigen Fassung, wurde am 22.02.2017 folgende Satzung über
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „ZIEL“ beschlos-
sen.

§ 1
Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen zahlreiche städ-
tebauliche Missstände und Funktionsdefizite überwiegend im öffent-
lichen Raum vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahmenverbessert und umgestaltet werden. Das insgesamt
ca. 35 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förm-
lich festgelegt und erhält die Bezeichnung

„ZIEL“
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstückstei-
le innerhalb der in dem beiliegenden Lageplan abgegrenzten Flä-
chen. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beige-
fügt.

§2
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme „ZIEL“ wird im vereinfachten Verfahren
nach § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die Anwendung der beson-
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a
BauGB ist ausgeschlossen.

§ 3
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vor-
haben, Teilungen und Rechtsvorgänge finden Anwendung.
Die Genehmigung für die Bestellung grundstücksbelastender Rechte
gem. § 144 Abs. 2 Ziff. 2 BauGB wird jedoch allgemein erteilt.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer ortsübli-
chen Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern sowie von Mängeln der
Abwägung

Unbeachtlich sind nach § 215 abs. 1 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägungsvor-
gangs beim Zustandekommen dieser Satzung,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht werden.
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder von aufgrund der
Gemeindeordnung erlassenen Verfahrens- oder Formvorschriften
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO in
dem dort genannten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
und unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
geltend gemacht worden ist.

Die Verletzungen der Verfahrens- oder Formvorschriften sowie Män-
gel der Abwägung sind schriftlich gegenüber der

Stadt Ludwigsburg
Wilhelmstraße 11, 71638 Ludwigsburg

Postanschrift:
Postfach 249

71602 Ludwigsburg
geltend zu machen.

Sachliche Auskünfte erteilt das Bürgerbüro Bauen.

23.02.2017, gez. Spec, Oberbürgermeister
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Amtliche
Bekanntmachung
LKZ Nr. 47 vom 25.02.2017

Satzung der Stadt Ludwigsburg über
die Aufhebung der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets „Karlskaserne“

Aufgrund von § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung
mit § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der
jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg
in seiner Sitzung am 22.02.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Aufhebung der Sanierungssatzung

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets
„Karlskaserne“ – beschlossen am 30.09.1999, bekanntgemacht
am 13.10.1999 in der Ludwigsburger Kreiszeitung – wird hiermit
aufgehoben.
Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beigefügt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der
Bekanntmachung des Beschlusses in Kraft.

Ausfertigung:
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Gemeinderatsbe-
schluss vom 22.02.2017 wird bestätigt.

Hinweis nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Hinweis gemäß der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder
auf Grund der GemO zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist die Rechtaufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 gennannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

23.02.2017, gez. Spec, Oberbürgermeister
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Amtliche
Bekanntmachung
LKZ Nr. 47 vom 25.02.2017

Öffentliche Ausschreibung

Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen schreibt auf der
Grundlage der VOB folgende Arbeiten aus:

Belagserneuerung Lucien-Tharradin-Brücke
Beschichtungsarbeiten Stahl und Betoninstandsetzung
Hauptmassen:
Einhausung und Absauganlage psch.
Schmutzwasserentsorgung psch.
Altbeläge (RHD + OS F) entfernen ca. 515 m²
Neuen RHD-Belag aufbringen ca. 515 m²
Übergangskonstruktionen austauschen 3 St.
Oberflächenschutzsystem OS D II ca. 120 m²

Voraussichtliche Ausführungszeit:
Ende Mai bis Anfang August 2017

Submission: 23.03.2017, 10.30 Uhr
Beim Fachbereich Tiefbau und Grünflächen, Mathildenstraße 29/1,
71638 Ludwigsburg, 1. Stock, Zimmer 143 im Beisein der Bieter.

Der komplette Text der Bekanntmachung ist im Internet unter
www.ludwigsburg.de/ausschreibungen und www.vergabe 24.de
einsehbar.

Anforderung der Angebotsunterlagen:
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH
Breitscheidstraße 69
70176 Stuttgart
Telefon 071166601-555, Telefax: 071166601-84
vergabeunterlagen@staatsanzeiger.de
www.vergabe24.de
Vergabenummer: 672232Mm

Amtliche
Bekanntmachung
LKZ Nr. 47 vom 25.02.2017

Öffentliche Ausschreibung

Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen schreibt auf der
Grundlage der VOB folgende Arbeiten aus:

Ersatzbau Treppe Obere Reithausstraße (inkl. Betonstützwände)
Treppen- und Betonbau

Hauptmassen:
Aushub Erdmaterial ca. 110 m³
Rückbau Betonbauteile ca. 18 m³
Rückbau Betontreppenstufen L=1,80 m ca. 60 St
Ortbetonstützwände ÜK 2 ca. 44 m³
Betonstahl Bst 500 ca. 4.300 kg
Konstruktive Wandabstützung ca. 30 m²
Granitblockstufen L=1,70 m ca. 65 St
Magerbeton ca. 33 m³
KFT Korngemisch 0/45 ca. 44 m³

Voraussichtliche Ausführungszeit: Ende Mai bis Anfang August 2017

Submission: 23.03.2017, 10.00 Uhr
Beim Fachbereich Tiefbau und Grünflächen, Mathildenstraße 29/1,
71638 Ludwigsburg, 1. Stock, Zimmer 143 im Beisein der Bieter.

Der komplette Text der Bekanntmachung ist im Internet
unter www.ludwigsburg.de/ausschreibungen und
www.vergabe24.de einsehbar.

Anforderung der Angebotsunterlagen:
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH
Breitscheidstraße 69
70176 Stuttgart
Telefon 0711 66601-555, Telefax: 0711 66601-84
vergabeunterlagen@staatsanzeiger.de
www.vergabe24.de
Vergabenummer: 672234Mm
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Amtliche
Bekanntmachung
LKZ Nr. 47 vom 25.02.2017

Satzung der Stadt Ludwigsburg über
die Aufhebung der förmlichen Festlegung des
Sanierungsgebiets „Mathilden-/Rathausareal“
Aufgrund von § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung
mit § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der
jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg
in seiner Sitzung am 22.02.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Aufhebung der Sanierungssatzung

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets
„Mathilden-/Rathausareal“ – beschlossen am 16.12.2010, bekannt-
gemacht am 22.12.2010 in der Ludwigsburger Kreiszeitung – wird
hiermit aufgehoben.
Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beigefügt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Be-
kanntmachung des Beschlusses in Kraft.

Ausfertigung:
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Gemeinderatsbe-
schluss vom 22.02.2017 wird bestätigt.

Hinweis nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-

gungsvorgangs,
sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinweis gemäß der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf
Grund der GemO zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz
1 genannten Frist die Rechtaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 gennannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

23.02.2017, gez Spec, Oberbürgermeister

Fahren Sie auch innerorts nur mit angepasster Geschwindigkeit!

Denken Sie daran: Zwei von drei Unfällen ereignen sich innerhalb

geschlossener Ortschaften.
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Sonnige 
Zeiten?
Klimawandel und Umwelt-
zerstörung sind vor allem für Kinder 
eine existenzielle Bedrohung: 
Jedes zweite Opfer wetterbedingter 
Naturkatastrophen ist ein Kind 
unter 15 Jahren. 

Nur in einer intakten Umwelt 
können Kinder sich entfalten 
und positive Zukunftsperspektiven 
entwickeln: terre des hommes hilft 
Kindern in Not weltweit mit Pro-
jekten zum Schutz ihrer Gesundheit 
und natürlichen Umwelt. 

Bitte unterstützen Sie 
unsere Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter
Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

„Weil er hilft, 
die Naturschätze  
der Erde zu erhalten.“
Dirk Steffens 
Moderator
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www.blauer-engel.de

Gut für mich. 
Gut für die 

Umwelt.

Spenden Sie 
Hilfe, Mut und
Zuversicht für
Menschen in Not

500 Caritas-
Wegbegleiter
gesucht:

Fordern Sie noch heute unser 
kostenloses Infomaterial an:
Caritasverband der Diözese

Rottenburg-Stuttgart e.V.

Spenderservice

Telefon: 07 11/26 33-11 34

E-Mail: spenderservice@caritas-
dicvrs.de


